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Art. 43 
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27.09.2012 

Text 

ARTIKEL 43 

Ersternennungen 

(1) Jedes ESM-Mitglied ernennt sein Mitglied und sein stellvertretendes Mitglied des Gouverneursrats 
innerhalb von zwei Wochen nach Inkrafttreten dieses Vertrags. 

(2) Der Gouverneursrat ernennt den Geschäftsführenden Direktor und jedes Mitglied des Gouverneursrats 
ernennt innerhalb von zwei Monaten nach Inkrafttreten dieses Vertrags ein Mitglied des Direktoriums und ein 
stellvertretendes Mitglied des Direktoriums. 


